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VON MONAT ZU MONAT

50 Jahre schweizerische Truppenordnungen

i.

Unser Jahr 1962, in dem die neue Truppenordnung in Kraft getreten ist, bedeutet für die
schweizerischen Truppenordnungen ein Jubiläumsjahr: vor 50 Jahren, auf den 1. Januar 1912,
ist mit der Truppenordnung 1911 die erste schweizerische Truppenordnung in Kraft getreten.
Natürlich hatten schon vorher über den organisatorischen Aufbau, die Gliederung und die
Zusammensetzung des Heeres sehr eingehende Vorschriften bestanden; aber diese waren nicht
in einem besonderen Erlass zusammengefasst, sondern bildeten früher einen wesentlichen Be-
standteil des Bundesgesetzes über die Militärorganisation. Mit der Totalrevision dieses Ge-
setzes im Jahre 1907 wurde das Teilgebiet der Truppenorganisation aus dem Gesetz heraus-

genommen und zum Gegenstand eines besondern Beschlusses der Bundesversammlung gemacht,
der von nun an den Titel «Truppenordnung» trug. Massgebend für dieses Vorgehen war die
Erkenntnis, dass es sich bei der Gesamtheit der organisatorischen Vorschriften der Armee um
eine Materie handelt, die mit der fortschreitenden technischen Entwicklung immer kompli-
zierter wurde und damit immer mehr dem Wechsel unterlag, so dass es untragbar gewesen wäre,
für jede kleinste Anpassung das schwerfällige Verfahren der Gesetzesänderung durchzuführen.
Um grössere Bewegungsfreiheit zu erhalten, gab das Bundesgesetz über die Militärorganisation
von 1907 — ohne allerdings seinen Namen zu ändern, der seither nicht mehr ganz den Ver-
hältnissen entspricht — die Regelung der Organisationsfragen aus der Hand, indem es in
Art. 52 die Bundesversammlung beauftragte, festzusetzen:

- die Zahl und den Bestand der in den verschiedenen Truppengattungen zu bildenden Trup-
peneinheiten und den Bestand ihres Korpsmaterials;

- die Zahl und die Zusammensetzung der Truppenkörper und Heereseinheiten und den Be-
stand ihrer Stäbe und ihres Korpsmaterials;

- die Zahl der von jedem Kanton zu stellenden Kompagnien, Füsilierbataillone und Dragoner-
Schwadronen.

Gestützt auf diese Ermächtigung haben die eidgenössischen Räte die Truppenordnung 1911
beschlossen, die auf das Jahr 1912 in Kraft trat. Sie war die erste schweizerische Truppen-
Ordnung, so dass wir heute auf eine fünfzigjährige Geschichte der schweizerischen Truppen-
Ordnungen zurückblicken können.

In diesen fünfzig Jahren hat unsere Armee, wenn man von kleinen Detailänderungen absieht,
insgesamt 6 Truppenordnungen erlebt. Eine Betrachtung dieser Ordnungen ist darum reizvoll,
weil in ihnen mit besonderer Deutlichkeit zum Ausdruck kommt, welches die äussern militäri-
sehen Verhältnisse der betreffenden Zeit waren und worin die innern Entwicklungen bestanden,
die unser Heer durchgemacht hat. Truppenordnungen waren immer die Spiegelbilder ihrer Zeit.
Sie sind die Marksteine in der Entwicklung unserer Armee; in ihnen äussert sich die militär-
politische Lage jeder Epoche und zeigen sich die Anstrengungen unseres Landes, um mit den
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